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besorgtdarüber, daß militärische Anwendungen wissen- 3.fordert die Mitgliedstaatennachdrücklich auf, unter
schaftlich-technischer Neuentwicklungen maßgeblich zur Beteiligung aller interessierten Staaten multilaterale Verhand-
Verbesserung und Perfektionierung von Massenvernichtungs- lungen zu führen, mit dem Ziel, allgemein annehmbare,
waffen beitragen können, nichtdiskriminierende Richtlinien für den internationalen

im Bewußtseinder Notwendigkeit, wissenschaftlich-techni- militärischem Verwendungszweck und Spitzentechnologien
sche Neuentwicklungen, die nachteilige Auswirkungen auf die mitmilitärischen Anwendungsmöglichkeiten zu erarbeiten;
internationale Sicherheit und die Abrüstung haben können,
genau zu verfolgen und wissenschaftlich-technische Neuent-
wicklungen auf nutzbringende Anwendungszwecke hinzu-
lenken,

sich dessen bewußt, daß der internationale Transfer von
zivil wie militärisch verwendbaren und spitzentechnologischen
Produkten, Dienstleistungen und Know-how für friedliche
Zwecke für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der
Staaten wichtig ist,

ihrer Besorgnis Ausdruck verleihendüber die zunehmende
Verbreitung von Ad-hoc- und ausschließlichen Exportkontroll-
regelungen und -vereinbarungen für Güter und Technologien
mit dualem Verwendungszweck,

unter Hinweisdarauf, daß in dem Schlußdokument der vom
18. bis 20. Oktober 1995 in Cartagena de Indias (Kolumbien)
abgehaltenen elften Konferenz der Staats- und Regierungs-
chefs der nichtgebundenen Länder festgestellt wurde, daß4
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regelungen durch eine Gruppe ausgewählter Staaten oft die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungs-
länder behindern;

betonend, daß international ausgehandelte Richtlinien für
den Transfer von Spitzentechnologien mit militärischen An-
wendungsmöglichkeiten den legitimen Verteidigungsbedürf-
nissen aller Staaten sowie den Erfordernissen der Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit Rechnung
tragen, gleichzeitig jedoch sicherstellen sollten, daß nieman-
dem der Zugang zu spitzentechnologischen Produkten, Dienst-
leistungen und Know-how für friedliche Zwecke verwehrt
wird,

1. erklärt, daß wissenschaftlich-technische Fortschritte
zugunsten der gesamten Menschheit genutzt werden sollten,
um die bestandfähige wirtschaftliche undsoziale Entwicklung
aller Staaten zu fördern und die internationale Sicherheit zu 1.bittetdie Mitgliedstaaten, den bilateralen und multila-
gewährleisten, und daß die internationale Zusammenarbeit bei teralen Dialog über die Rolle von Wissenschaft und Technolo-
der Nutzung von Wissenschaft und Technologie durch den gie im Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrüstung
Transfer und Austausch von technischem Know-how für und anderer damit zusammenhängender Gebiete zu verstärken,
friedliche Zwecke gefördert werden sollte; mit dem Ziel,

2. bittetdie Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengungen
zu unternehmen, um Wissenschaft und Technologie für
Abrüstungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten
Abrüstungstechnologien zur Verfügung zu stellen;

Transfer von Gütern und Technologien mit zivilem wie

4. verweistauf den Bericht des Generalsekretärs mit dem
Titel "Wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen und ihre
Auswirkungen auf die internationale Sicherheit" und ersucht5

den Generalsekretär, diesen Bericht zu aktualisieren und
auszuweiten, um die Auswirkungen der jüngsten wissen-
schaftlich-technischen Neuentwicklungen zu bewerten, insbe-
sondere soweit sie militärische Anwendungsmöglichkeiten
haben könnten, und der Generalversammlung spätestens auf
ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen;

5. ermutigt die Organe der Vereinten Nationen, im
Rahmen der bestehenden Mandate die Anwendung von
Wissenschaft und Technologie für friedliche Zwecke zu
fördern;

6. beschließt, den Punkt "Die Rolle von Wissenschaft
und Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit
und der Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

51/40. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im
Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrü-
stung und anderer damit zusammenhängender
Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre früheren Resolutionen über die
Rolle von Wissenschaft und Technologie im Kontext der
internationalen Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit
zusammenhängender Gebiete, worin sie unter anderem
anerkannt hat, daß wissenschaftlich-technische Neuentwick-
lungen sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke
genutzt werden können und daß auf zivile Anwendungs-
möglichkeiten ausgerichtete wissenschaftlich-technische Fort-
schritte gewahrt und gefördert werden müssen,

a) die Erfüllung der im Rahmen internationaler Rechts-
akte bereits eingegangenen einschlägigen Verpflichtungen
sicherzustellen;

b) Mittel und Wege zur Weiterentwicklung interna-
tionaler Rechtsvorschriften für den Transfer von Spitzen-
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technologie mit militärischen Anwendungsmöglichkeiten zu unter Hervorhebungder Notwendigkeit geeigneter Maß-
untersuchen; nahmen in der Frage des Verbots militärischer Angriffe auf

2. beschließt, den Punkt "Die Rolle von Wissenschaft
und Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit, eingedenkdes von der Generalversammlung seit ihrer
der Abrüstung und anderer damit zusammenhängender fünfunddreißigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die
Gebiete" in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundfünfzig- Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den
sten Tagung aufzunehmen. Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlich

79. Plenarsitzung
10. Dezember 1996

51/41. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975,
31/71 vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom
11. Dezember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 A
und B vom 9. Dezember 1981,37/75 vom 9. Dezember 1982,
38/64 vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember
1984, 40/82 vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezember
1986, 42/28 vom 30. November 1987, 43/65 vom 7. Dezember
1988, 44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom
4. Dezember 1990,46/30 vom 6. Dezember 1991, 47/48 vom
9. Dezember 1992, 48/71 vom 16. Dezember 1993, 49/71 vom
15. Dezember 1994 und 50/66 vom 12. Dezember 1995 über unter Hervorhebungder wesentlichen Rolle, die den
die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost- Vereinten Nationen bei der Schaffung einer gegenseitig
region, verifizierbaren kernwaffenfreien Zone zukommt,

sowie unter Hinweisauf die Empfehlungen betreffend die nach Prüfungdes Berichts des Generalsekretärs über die
Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend Durchführung der Resolution 50/66 ,
den Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63d) des
Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung ,6

unter Hervorhebungder grundlegenden Bestimmungen der Vorschlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
genannten Resolutionen, in denen alle unmittelbar Beteiligten Nahostregion erforderlichen praktischen und dringlichen
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und Maßnahmen zu erwägen, und bittet die betreffenden Länder,
dringlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Vorschlags zur Förderung dieses Ziels dem Vertrag über die Nichtver-
zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost- breitung von Kernwaffen beizutreten;
region zu erwägen und für die Zeit bis zur Schaffung einer
solchen Zone und während deren Schaffung feierlich zu
erklären, daß sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit darauf
verzichten, Kernwaffen und Kernsprengkörper herzustellen, zu
erwerben oder in irgendeiner anderen Form zu besitzen oder
Dritten die Stationierung von Kernwaffen in ihrem Hoheits-
gebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer kerntechnischen
Anlagen unter die Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation zuzustimmen sowie ihre Unterstüt-
zung für die Schaffung der Zone zu erklären und solche
Erklärungen zur etwaigen Behandlung beim Sicherheitsrat zu
hinterlegen,

in Bekräftigungdes unveräußerlichen Rechts aller Staaten,
Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu
erschließen,

kerntechnische Anlagen,

festigen würde,

in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend maß-
gebliche Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer
kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten zu erzielen,

mit Genugtuungüber alle Initiativen, die zur allgemeinen
und vollständigen Abrüstung führen, so auch in der Nahost-
region, und insbesondere über die Schaffung einer von
Massenvernichtungswaffen, einschließlich Kernwaffen, freien
Zone in dieser Region,

Kenntnis nehmendvon den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten
Rahmen für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der
Region vorgeben sollten,

in Anerkennungder Wichtigkeit einer glaubhaften regiona-
len Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer gegen-
seitig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone,
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1. fordertalle unmittelbar Beteiligtennachdrücklich auf,
im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen der Ge-
neralversammlung ernsthaft die zur Verwirklichung des
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2. fordertalle Länder der Regionauf, soweit nicht bereits
geschehen, bis zur Schaffung der Zone der Unterstellung ihrer
gesamten nuklearen Aktivitäten unter die Sicherungsmaß-
nahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation zuzu-
stimmen;

3. nimmt Kenntnisvon der am 20. September 1996 von
der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-
Organisation auf ihrer vierzigsten ordentlichen Tagung verab-
schiedeten Resolution GC(40)/RES/22 über die Anwendung
der Sicherungsmaßnahmen der Organisation im Nahen Osten;

4. stellt fest, wie wichtig die laufenden bilateralen
Nahost-Friedensverhandlungen und die Aktivitäten der multi-
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